
(5) Gegen ein Mitglied kann das Schiedsgericht im Rahmen seiner Zuständigkeit 
wahlweise folgende Ordnungsmaßnahmen einzeln oder gleichzeitig verhän-
gen: 

a) Rüge oder Verwarnung mit ggfls. entsprechender Veröffentlichung, 

b) zeitliches oder dauerndes Verbot des Zutritts zu bestimmten oder allen Ein-
richtungen und Veranstaltungen, ausgenommen Zusammenkünfte der Or-
gane, 

c) befristeter oder dauernder Ausschluss von Wahlfunktionen, 

d) befristeter oder dauernder Ausschluss aus der DLRG; 

e) Aberkennung ausgesprochener Ehrungen; 

f) zeitliche oder lebenslängliche Wettkampfsperre.  

 

§ 30 Zusammensetzung 

(1) Das gewählte Schiedsgericht besteht aus einem Vorsitzenden und zwei Ver-
tretern oder ihren jeweiligen Stellvertretern. Der Vorsitzende und seine Stell-
vertreter dürfen während ihrer Amtszeit im Bereich der Gliederungsebene, für 
dessen Schiedsgericht sie gewählt sind, kein anderes Wahlamt ausüben. 

(2) Ein Beisitzer und seine Vertreter sind aus Vorschlägen der Jugend zu wählen 
(Jugendbeisitzer). Dieser gehört dem Schiedsgericht an, wenn die DLRG-Ju-
gend oder ein Jugendmitglied am Verfahren beteiligt ist. 

(3) Bei Streitigkeiten zwischen DLRG-Gliederungsebenen wird das Schiedsgericht 
um je einen jeweils von den Streitparteien benannten Schiedsrichter erweitert. 

(4) Im Übrigen gibt sich das Schiedsgericht nach der jeweiligen Wahl seine Zu-
ständigkeitsregelung selbst. 

(5) Die Wahl des Schiedsgerichtes erfolgt durch die Hauptversammlung der DLRG 
Ortsgruppe Natzungen mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Die Mit-
glieder werden für die Dauer von fünf Jahren gewählt. Die Amtszeit endet mit 
Neuwahlen.  

 

§ 31 Kostentragung 

(1) Den Beteiligten können die durch das Verfahren entstandenen Kosten ganz 
oder teilweise auferlegt werden. 

 

§ 32 Schiedsordnung 

(1) Im Übrigen regelt die Zusammensetzung der Schiedsgerichte, die Wahl der 
Mitglieder sowie deren Aufgaben und das Verfahren eine Schiedsgerichtsord-
nung der DLRG, die vom Präsidialrat beschlossen und beim Registergericht 
(Berlin-Charlottenburg) hinterlegt wird. 

§ 33 Ordentlicher Rechtsweg 

(1) Im Falle der Unzuständigkeit des Schiedsgerichtes und/oder zur Überprüfung 
der Wirksamkeit des Schiedsspruches ist die Anrufung des ordentlichen Ge-
richtes erst nach Ausschöpfung des vereinsinternen Rechts- und Schiedsweg 
möglich. 

 


